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Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Amt für Finanzen

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

25-2020-025

04.05.2020
Weber, Silvia

Annahme von Spenden (Zuwendungen) der 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 19.05.2020 Stadtvertretung  Röbel/Müritz

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz fasst den Grundsatzbeschluss, dass die 
monatlichen Zuwendungen (Sponsoring) der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel für das 
Jugendhaus gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V angenommen werden dürfen, 
ohne dass es in den Folgejahren einer gesonderten Beschlussfassung der Stadtvertretung 
bedarf.

Sachverhalt: 
Die Stadt darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Kommunalverfassung M-V Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Kommunalverfassung M-V 
beteiligen. 

Die Stadt unterhält das Jugendhaus, Predigerstr. 12 in 17207 Röbel/Müritz, welches für die 
Kinder- und Jugendsozialarbeit genutzt wird. Die Wohnungsbaugesellschaft fördert das 
Jugendhaus mit einem monatlichen Betrag von 1.250,00 € (15.000,00 € p.a.) gemäß dem 
Sponsorenvertag vom 21.01.2013. Der Grundsatzbeschluss sieht vor, dass auf die 
Einzelbeschlussfassung verzichtet werden kann, da der o.g. Sponsorenvertrag bereits 
Regelungen zur Annahme und Verwendung der Zuwendungen enthält. Gleichzeitig soll 
durch den Grundsatzbeschluss eine unbürokratische Annahme dauerhaft sichergestellt 
werden.  

Finanzielle Auswirkungen Nein X Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, Produktkonto 36601/46294000
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
keine 
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Weber, Silvia Mahnke, Matthias

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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